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*	 Vom 7. August 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2009 (BGBl. I, 	
S. 1974 (1975)).

Sozialgesetzbuch VII*
(Gesetzliche Unfallversicherung – SGB VII) 

(Auszüge: §§ 7–10, 21–23)

§ 7 Begriff
(1) Versicherungsfälle sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. 

(2) Verbotswidriges Handeln schließt einen Versicherungsfall nicht aus. 

§ 8 Arbeitsunfall
(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Ver-
sicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versi-
cherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den 
Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden 
oder zum Tod führen. 

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch 
1.	�das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhän-
genden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit,

2.	�das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von 
dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges, um 

	 a) �Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen 
in einem gemeinsamen Haushalt leben, wegen ihrer, ihrer Ehe-
gatten oder ihrer Lebenspartner beruflichen Tätigkeit fremder 
Obhut anzuvertrauen oder

	 b) �mit anderen Berufstätigen oder Versicherten gemeinsam ein 
Fahrzeug zu benutzen,

3.	�das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von 
dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges der Kinder von Perso-
nen (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem gemeinsamen 
Haushalt leben, wenn die Abweichung darauf beruht, daß die Kin-
der wegen der beruflichen Tätigkeit dieser Personen oder deren 
Ehegatten oder deren Lebenspartner fremder Obhut anvertraut 
werden,
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4.	�das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhän-
genden Weges von und nach der ständigen Familienwohnung, 
wenn die Versicherten wegen der Entfernung ihrer Familienwoh-
nung von dem Ort der Tätigkeit an diesem oder in dessen Nähe 
eine Unterkunft haben,

5.	�das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwah-
ren, Befördern, Instandhalten und Erneuern eines Arbeitsgeräts 
oder einer Schutzausrüstung sowie deren Erstbeschaffung, wenn 
diese auf Veranlassung der Unternehmer erfolgt.

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Ver-
lust eines Hilfsmittels. 

§ 9 Berufskrankheit
(1) Berufskrankheiten sind Krankheiten, die die Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufs-
krankheiten bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versi-
cherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit erleiden. 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung sol-
che Krankheiten als Berufskrankheiten zu bezeichnen, die nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Ein-
wirkungen verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen durch 
ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige 
Bevölkerung ausgesetzt sind; sie kann dabei bestimmen, daß die 
Krankheiten nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch Tätig-
keiten in bestimmten Gefährdungsbereichen verursacht worden sind 
oder wenn sie zur Unterlassung aller Tätigkeiten geführt haben, die 
für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben 
der Krankheit ursächlich waren oder sein können. In der Rechtsver-
ordnung kann ferner bestimmt werden, inwieweit Versicherte in Un-
ternehmen der Seefahrt auch in der Zeit gegen Berufskrankheiten ver-
sichert sind, in der sie an Land beurlaubt sind. 

(2) Die Unfallversicherungsträger haben eine Krankheit, die nicht in 
der Rechtsverordnung bezeichnet ist oder bei der die dort bestimmten 
Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine Berufskrankheit als Versi-
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cherungsfall anzuerkennen, sofern im Zeitpunkt der Entscheidung 
nach neuen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft die Vor-
aussetzungen für eine Bezeichnung nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind. 
(3) Erkranken Versicherte, die infolge der besonderen Bedingungen 
ihrer versicherten Tätigkeit in erhöhtem Maße der Gefahr der Erkran-
kung an einer in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 genannten Be-
rufskrankheit ausgesetzt waren, an einer solchen Krankheit und kön-
nen Anhaltspunkte für eine Verursachung außerhalb der versicherten 
Tätigkeit nicht festgestellt werden, wird vermutet, daß diese infolge 
der versicherten Tätigkeit verursacht worden ist. 

(4) Setzt die Anerkennung einer Krankheit als Berufskrankheit die Un-
terlassung aller Tätigkeiten voraus, die für die Entstehung, die Ver-
schlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich wa-
ren oder sein können, haben die Unfallversicherungsträger vor 
Unterlassung einer noch verrichteten gefährdenden Tätigkeit darüber 
zu entscheiden, ob die übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung 
einer Berufskrankheit erfüllt sind. 

(5) Soweit Vorschriften über Leistungen auf den Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls abstellen, ist bei Berufskrankheiten auf den Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit oder der Behandlungsbedürftigkeit oder, wenn 
dies für den Versicherten günstiger ist, auf den Beginn der rentenbe-
rechtigenden Minderung der Erwerbsfähigkeit abzustellen. 

(6) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates 
1.	�Voraussetzungen, Art und Umfang von Leistungen zur Verhütung 
des Entstehens, der Verschlimmerung oder des Wiederauflebens 
von Berufskrankheiten,

2.	�die Mitwirkung der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständi-
gen Stellen bei der Feststellung von Berufskrankheiten sowie von 
Krankheiten, die nach Absatz 2 wie Berufskrankheiten zu entschä-
digen sind; dabei kann bestimmt werden, daß die für den medizi-
nischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen berechtigt sind, Zusam-
menhangsgutachten zu erstellen sowie zur Vorbereitung ihrer 
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Gutachten Versicherte zu untersuchen oder auf Kosten der Unfall-
versicherungsträger andere Ärzte mit der Vornahme der Untersu-
chungen zu beauftragen,

3.	�die von den Unfallversicherungsträgern für die Tätigkeit der Stellen 
nach Nummer 2 zu entrichtenden Gebühren; diese Gebühren rich-
ten sich nach dem für die Begutachtung erforderlichen Aufwand 
und den dadurch entstehenden Kosten.

(7) Die Unfallversicherungsträger haben die für den medizinischen Ar-
beitsschutz zuständige Stelle über den Ausgang des Berufskrankhei-
tenverfahrens zu unterrichten, soweit ihre Entscheidung von der gut-
achterlichen Stellungnahme der zuständigen Stelle abweicht. 

(8) Die Unfallversicherungsträger wirken bei der Gewinnung neuer 
medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse insbesondere zur Fort-
entwicklung des Berufskrankheitenrechts mit; sie sollen durch eigene 
Forschung oder durch Beteiligung an fremden Forschungsvorhaben 
dazu beitragen, den Ursachenzusammenhang zwischen Erkrankungs-
häufigkeiten in einer bestimmten Personengruppe und gesundheits-
schädlichen Einwirkungen im Zusammenhang mit der versicherten Tä-
tigkeit aufzuklären. 

(9) Die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen dür-
fen zur Feststellung von Berufskrankheiten sowie von Krankheiten, die 
nach Absatz 2 wie Berufskrankheiten zu entschädigen sind, Daten er-
heben, verarbeiten oder nutzen sowie zur Vorbereitung von Gutach-
ten Versicherte untersuchen, soweit dies im Rahmen ihrer Mitwirkung 
nach Absatz 6 Nr. 2 erforderlich ist; sie dürfen diese Daten insbeson-
dere an den zuständigen Unfallversicherungsträger übermitteln. Die 
erhobenen Daten dürfen auch zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren verarbei-
tet oder genutzt werden. Soweit die in Satz 1 genannten Stellen an-
dere Ärzte mit der Vornahme von Untersuchungen beauftragen, ist 
die Übermittlung von Daten zwischen diesen Stellen und den beauf-
tragten Ärzten zulässig, soweit dies im Rahmen des Untersuchungs-
auftrages erforderlich ist. 
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§ 10 Erweiterung in der See- und Binnenschiffahrt
(1) In der See- und Binnenschiffahrt sind Versicherungsfälle auch Un-
fälle infolge 
1.	von Elementarereignissen,
2.	�der einem Hafen oder dem Liegeplatz eines Fahrzeugs eigentümli-
chen Gefahren,

3.	�der Beförderung von Land zum Fahrzeug oder vom Fahrzeug zum 
Land.

(2) In Unternehmen der Seefahrt gilt als versicherte Tätigkeit auch die 
freie Rückbeförderung nach dem Seemannsgesetz oder tariflichen 
Vorschriften oder die Mitnahme auf deutschen Seeschiffen nach dem 
Gesetz betreffend die Verpflichtung der Kauffahrteischiffe zur Mitnah-
me heimzuschaffender Seeleute in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 9510-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 278 des Einführungsgesetzes zum Straf-
gesetzbuch vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469).

§ 21 Verantwortung des Unternehmers,  
Mitwirkung der Versicherten

(1) Der Unternehmer ist für die Durchführung der Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, für die Verhü-
tung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirk-
same Erste Hilfe verantwortlich. 

(2) Ist bei einer Schule der Unternehmer nicht Schulhoheitsträger, ist 
auch der Schulhoheitsträger in seinem Zuständigkeitsbereich für die 
Durchführung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen verantwort-
lich. Der Schulhoheitsträger ist verpflichtet, im Benehmen mit dem für 
die Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b zuständigen Un-
fallversicherungsträger Regelungen über die Durchführung der in Ab-
satz 1 genannten Maßnahmen im inneren Schulbereich zu treffen. 

(3) Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
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unterstützen und die entsprechenden Anweisungen des Unterneh-
mers zu befolgen. 

§ 22 Sicherheitsbeauftragte
(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der 
Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates 
Sicherheitsbeauftragte unter Berücksichtigung der im Unternehmen 
für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren 
und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäftigte gelten 
auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12 Versicherten. In Unterneh-
men mit besonderen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der 
Unfallversicherungsträger anordnen, daß Sicherheitsbeauftragte auch 
dann zu bestellen sind, wenn die Mindestbeschäftigtenzahl nach Satz 1 
nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit geringen Gefahren für Le-
ben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger die Zahl 20 in 
seiner Unfallverhütungsvorschrift erhöhen. 

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der 
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem 
Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorge-
schriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstun-
gen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die 
Versicherten aufmerksam zu machen. 

(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

§ 23 Aus- und Fortbildung
(1) Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche Aus- und 
Fortbildung der Personen in den Unternehmen zu sorgen, die mit der 
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie mit 
der Ersten Hilfe betraut sind. Für nach dem Gesetz über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu 
verpflichtende Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die 
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nicht dem Unternehmen angehören, können die Unfallversicherungs-
träger entsprechende Maßnahmen durchführen. Die Unfallversicherungs
träger haben Unternehmer und Versicherte zur Teilnahme an Aus- und 
Fortbildungslehrgängen anzuhalten. 

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten 
ihrer Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie die erforderlichen 
Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten zu tragen. Bei Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer, die von Dritten durchge-
führt werden, haben die Unfallversicherungsträger nur die Lehrgangs-
gebühren zu tragen. 

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang 
ausgefallen ist, besteht gegen den Unternehmer ein Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fachkräften 
für Arbeitssicherheit sind die für den Arbeitsschutz zuständigen Lan-
desbehörden zu beteiligen.
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